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(2) Die Einhaltung des verbindlichen Wärmever
brauchsnormativs für den Wohnblock ist vom Investi
tionsauftragnehmer nachzuweisen, die Überschreitung 
ist ein Qualitätsmangel.

(3) Das verbindliche Wärmeverbrauchsnormativ ist 
für den Investitionsauftraggeber und den späteren 
Rechtsträger des Wohnblocks zugleich die verbindliche 
Grundlage für

1. die Planung des Wärmeverbrauchs je Heizperiode

2. den Abschluß des langfristigen Vertrages zur Vorbe
reitung der Energielieferung

3. den Abschluß des Wärmelieferungsvertrages und 
die jährlichen Nachträge

4. die Planung des Finanzbedarfs je Heizperiode.

Überschreitungen sind nur aus wichtigen Gründen in 
der nachzuweisenden Höhe zulässig.

A b s c h n i t t V

Planung, Errichtung und Stillegung 
von Energieanlagen

§37
Die für die Energieerzeugung und -fortleitung zustän

digen wirtschaftsleitenden Organe (Erzeugnisgruppen
verantwortliche) haben durch entsprechende Vereinba
rungen mit den zuständigen Organen der Industrie und 
der Außenwirtschaft die bedarfsgerechte Entwicklung 
und Beschaffung von Anlagen zur Energieerzeugung 
und -fortleitung auf der Grundlage des wissenschaft
lich-technischen Höchststandes für die Planungsphasen 
gemäß § 14 Abs. 2 abzusichern.

§38
(1) Das Deutsche Amt für Meßwesen und Warenprü

fung hat zur Sicherung der Qualität der Ausrüstungen 
und Montageleistungen die wichtigsten Bauvorhaben 
einschließlich der Rekonstruktionen auf dem Gebiet der 
Energieerzeugung und -fortleitung zu überwachen. Die 
Aufgaben der Investitionsauftraggeber werden davon 
nicht berührt.

(2) Der Minister für Grundstoffindustrie und der Prä
sident des Deutschen Amtes für Meßwesen und Waren
prüfung vereinbaren die Liste der zu überwachenden 
Vorhaben.

§39
(1) Energieerzeugungsanlagen dürfen nur mit Einwil

ligung des Bilanzorgans für den Energieträger errich
tet oder wesentlich geändert oder stillgelegt werden. 2

(2) Energiefortleitungsanlagen dürfen nur mit Ein
willigung des zuständigen Energieversorgungsbetriebes 
errichtet oder wesentlich geändert oder stillgelegt wer
den. Der Energieversorgungsbetrieb hat die Entschei
dung mit dem Bilanzorgan für den Energieträger abzu
stimmen, wenn daraus Rückwirkungen auf Energie
erzeugungsanlagen oder solche Energiefortleitungsanla
gen, die sich in Rechtsträgerschaft des Bilanzorgans 
ader eines ihm unterstellten Betriebes befinden, ent
stehen können.

(3) Die Entscheidung über die planmäßige Stillegung 
ist in den Phasen der Perspektiv- und Jahresplanung 
herbeizuführen. Das Bilanzorgan bzw. der Energiever
sorgungsbetrieb kann in eine außerplanmäßige Still
legung einwilligen.

§40

(1) Der Minister für Grundstoffindustrie hat das 
Recht, in der Phase der Perspektivplanung, in Ausnah
mefällen in der Phase der Jahresplanung, von den Lei
tern der zuständigen zentralen Staatsorgane die Rekon
struktion und Rationalisierung von Energieerzeugungs
anlagen in ihrem Verantwortungsbereich zu fordern.

(2) Das Bilanzorgan für den Energieträger ist berech
tigt, zur Erhöhung der volkswirtschaftlichen Effektivi
tät der Energiewirtschaft die Stillegung von Energie
erzeugungsanlagen, insbesondere im Rahmen der kom
plexen sozialistischen Rationalisierung, zu fordern. Die 
Forderungen sind so rechtzeitig zu stellen, daß alle 
damit zusammenhängenden Maßnahmen und Auswir
kungen in der Planung der Betriebe berücksichtigt wer
den können und die weitere Energieversorgung der 
bisher aus dieser Anlage versorgten Abnehmer gesi
chert werden kann.

§41

Die Investitionsauftraggeberschaft für neu zu er
richtende Energieerzeugungs- und Energiefortleitungs
anlagen sowie die spezifischen Bedingungen für deren 
Errichtung, Abnahme, Instandhaltung, Änderung und 
Stillegung sind in Durchführungsbestimmungen zu re
geln.

§42

(1) Die Abnehmeranlagen für Elektroenergie, Gas und 
Wärme müssen den technischen Vorschriften und den 
wirtschaftlichen Anforderungen entsprechen. Die für die 
Revisions- und Instandhaltungstätigkeit für Abnehmer
anlagen geltenden Bestimmungen sind zu beachten.

(2) Der Anschluß von Abnehmeranlagen an öffent
liche Energieversorgungsnetze erfolgt im Rahmen des 
Planes entsprechend den Rechtsvorschriften, insbeson
dere den technischen Anschlußbedingungen und den 
Lieferbedingungen.

(3) Zur Gewährleistung der Sicherheit in den Abneh
meranlagen und zur Vermeidung von Störungen in den 
öffentlichen Energieversorgungsnetzen dürfen Abneh
meranlagen nur von berechtigten Herstellern errichtet 
oder wesentlich geändert werden.

§43

(1) Bei der Berührung (Näherung, Kreuzung und Be
nutzung) von Energiefortleitungsanlagen mit anderen 
Versorgungsanlagen, Fernmeldeanlagen sowie Anlagen 
des Verkehrswesens sind bei allen Anlagen der sichere 
Betrieb und die Möglichkeit der ordnungsgemäßen Un
terhaltung zu gewährleisten.

(2) Die Bestimmungen, die bei der Berührung von 
Energiefortleitungsanlagen gemäß Abs. 1 zu beachten 
sind, sind vom Minister für Grundstoffindustrie und 
den Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane zu 
erlassen, sofern hierfür nicht Standards bestehen.


